
Sportstätten schaffen und erhalten –

Möglichkeiten der Finanzierung 

Achim Haase, Landessportbund NRW
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Themenüberblick

• Sportpauschale, Schul-/Bildungspauschale und allg. 

Investitionspauschale (GFG)

• Kommunalrichtlinie

• Sonstige

• Öko-Check

• NRW.BANK.Sportstätten
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Sportpauschale

Pauschalisierte Zweckzuweisung an Gemeinden zur 

Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im 

Sportbereich (Zweckpauschale nach dem Gemeinde-

finanzierungsgesetz – GFG)

Ab 01.01.2004 Pauschalförderung der Kommunen
Ziel: Übertragung  der Verantwortung für die Sportstätten vor Ort -

unabhängig von der Trägerschaft - in die Hände der kommunalen 

Selbstverwaltung.

• Eigenverantwortliche Verwendung

• Zweckbindung 

• Weitergabe an Dritte (z.B. Sportvereine) ist möglich; auch für HSK-/ 

Nothaushalts- oder Stärkungspakt-Kommunen
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Verwendung

• Neu- , Um- und Erweiterungsbau 

• Erwerb 

• Neuanlagen, Wiederaufbau 

• Modernisierung 

• Einrichtung und Ausstattung 

• Instandsetzungen 

• Mieten und Leasingraten 

• Kredittilgung 

• Eigenanteil bei Förderungen 

• Personalkosten 

• Betriebskosten 
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Änderungen 2018

• Erhöhung von 50 Mio/J. auf 53.367.900 EUR/J.
(Anhebung des Mindestbetrages von 40.000 EUR auf 60.000 EUR)

• Einführung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit mit der 

Schul- /Bildungspauschale und den Investitions-

pauschalen (Zweckzuweisungen des GFG)
(zunächst befristet bis zum 31.12.2020)

• Dauerhafte Dynamisierung ab 2019

Planung für 2019 

• Erhöhung von 53.367.900 auf 55.030.800 EUR/J.

• Neu: Aufwands-/Unterhaltungspauschale 120 Mio. EUR
(Ziel: Unterstützung des Abbaus des Investitions- und Sanierungsstaus)
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Investitionspauschale (GFG)

• Kommunalrichtlinie

• Sonstige

• Öko-Check

• NRW.BANK.Sportstätten
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Förderbausteine für Sportvereine

 LED-Beleuchtung

 Außen- und -Straßenbeleuchtung, 

 Lichtsignalanlagen

 Innen- und -Hallenbeleuchtung

 Sanierung und Austausch von Lüftungsanlagen

 Austausch alter Pumpen durch Hocheffizienz -

pumpen

 Warmwasseraufbereitung

 Wärmerückgewinnung aus Grauwasser

 Gebäudeleittechnik

 Verschattungsvorrichtungen mit 

Tageslichtnutzung

 Energie- und Ressourceneffizienz von 

Rechenzentren
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Antragsberechtigte

http://www.klimaschutz.de/sites/default/files/page/downloads/skkk_einleger_krl_juni_2016_barrierefrei.pdf


Hinweis: Für Sportvereine liegt eine Antragsberechtigung nach II. 2. k) der 
Kommunalrichtlinie vom 22.06.2016 vor, sobald die folgenden Voraussetzungen erfüllt 
sind: 
• eingetragener Verein im Vereinsregister, 
• Gemeinnützigkeitsstatus, 
• Sport als vorrangiger Vereinszweck. 

Zur Prüfung der Antragsberechtigung sind den Antragsunterlagen die folgenden 
Nachweise beizufügen: 
• Auszug aus dem Vereinsregister, 
• Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes, 
• Auszug aus der Satzung des Vereins. 

Die maximale Zuwendungshöhe beträgt 1 Mio. EUR 
Förderminimum: 5.000,- € / Zusammenlegung verschiedener Maßnahmen und 
Zusammenschluss von Antragstellern ist möglich 



Achtung: Eigentumsvorbehalt 
Voraussetzung für die Förderung ist, dass 
sich die Fördergegenstände im rechtlichen 
und wirtschaftlichen Eigentum des Antrag-
stellers befinden und während der Zweck-
bindungsfrist von fünf Jahren verbleiben. 
Dies gilt sowohl für die Bestandsanlage als 
auch für die im Rahmen der Sanierung zu 
installierenden Anlagenkomponenten. 



• Bitte planen Sie den Beginn des Vorhabens frühestens fünf Monate nach 
Einreichen des Zuwendungsantrags ein! 

• Vergabeverfahren erst nach Bewilligung!
• Bewilligungs-/Leistungszeitraum beachten!
• Gesamtfinanzierung muss sicher gestellt sein!
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Viel Erfolg für Ihre Klimaschutz-Projekte!

SK:KK am Deutschen Institut für 
Urbanistik (Difu)

Auf dem Hunnenrücken 3
50668 Köln

Zimmerstraße 13-15
10969 Berlin

Beratungshotline: 030 / 39001-170

skkk@klimaschutz.de

www.klimaschutz.de/kommunen
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Crowdfunding
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Vielen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit


